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Verbandsgemeinde Grünstadt-Land

Verbandsgemeinde Grünstadt-Land
Industriestraße ll . 67269 Grünstadt

FB 2 - Natürliche Lebensgrundlagen
und Bauen

Kreisverwaltung Bad Dürkheim 2.1 - Bauleitplanung

öd Dürkheim Ihr Zeichen 1/13/Ei
Unser Zeichen 2. 1/30/61 0-1 3ö'o-kc

Sachbearbeiter Herr Tolkendorf
Zimmer BI 06
Telefon 06359 8001 -231
Telefax 06359 8001-833

Email rainer.tolkendorf@gruenstadt-land.de

Datum 01 .02.201 0

Vollzug des Baugesetzbuches;
Aufhebung von Bebauungsplänen

Sehr geehrter Herr Eichner,

unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 06.11.08 hat der Gemeinderat der
Ortsgemeinde Kirchheim in seiner Sitzung am 15.12.09 beschlossen, die Bebauungspläne
Im Bügen", "lm Bügen, Anderungsplan und Erweiterungsplan 1" und "lm Bügen.

Anderungsplan und Erweiterungsplan 11" Elghf aufzuheben.

r'3

Do

Bürgerservice Mo
KFZ-Zulassung Mo

Do

Fr

M 08:30 - 12 und 13:30 - 16 Uhr
08:30 - 12 und 13:30 - 18 Uhr
08:30 - 1 2 Uhr
08:30-- 16 Uhr + Do: 08:30-- 18 Uhr e Fr: 08:30- 12 Uhr
07:30-13und14-16Uhr. Di+MI 07:30-13Uhr
07:30--13und14-18Uhr + Fr 07:30-12Uhr

H:\FB2\KochB\Tolkondorf\krdsver\1 1 30\Aufhebung von Bebauungsplänen 01 -02-1 0.doc

Bankverbindungen
Sparkasse Rhein-Haardt (BLZ 546 51 2 40) 1 0096006
RV Bank Rhein-Haardt(BLZ 545 61310) 2402300
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 1 00 67) 22861 673Mi
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Metropolregion
Rhein-Neckar kreisverwaltung

Abteilung Zentrale Aufgaben und Finanzen
Referat 13: Grundsatzplanung, Kreisentwicklung

Verbandsgemeindeverwaltung
Grünstadt-Land
Bauabteilung
Industriestraße l l
67269 Grünstadt

Auskunft erteilt:
Zimmer Nr.
Telefo n :
Telefax:
e-Mail:

Holger Eichner
B 304
(06322) 961-1300
(06322) 961-81300
holger.eichner@
kreis-bad-duerkheim.de

Aktenzeichen

Datum:

1/13/Ei

6. November 2008

Vollzug des Baugesetzbuches(BauGB);
Ortsgemeinde Kirchheim;
Bebauungspläne "!m tilgen"; ;;!m Bügel, Änd, und Erw. I", ::lm Bügen, And. und
Erw. ll"

Sehr geehrte Damen und Herren

bei der Durchsicht älterer Bebauungspläne hat sich die Frage gestellt, ob die (nicht
qualifizierten) o.g. Bebauungspläne, deren Geltungsbereiche sich teilweise überlappen
für die städtebauliche Entwicklung weiter erforderlich sind.

Wir bitten Sie, zu prüfen, ob diese Bebauungspläne ggfls. aufgehoben werden können
mit der Folge, dass Baurecht dann im Rahmen des $ 34 BauGB besteht. Auch heute
schon ist bei nicht qualifizierten Bebauungsplänen $ 34 mit heranzuziehen. Sowohl für
die fachlich betroffenen Behörden als auch für die Bürger wären u.E. nach der
Aufhebung der Bebauungspläne die Rechtsgrundlagen klarer zu erkennen als zum
heutigen Zeitpunkt.

Mit freundlichen Grü ßen
Im:.Auftrag,-'''3 ..'':-gö,
Holger Eichner

Postanschrift
Postfach 1562
67098 Bad Dürkheim

Hausanschrift
Philipp-Fauth-Straße l l
67098 Bad Dürkheim

Telefon:
Telefax:
e-Mail:
Internet

(06322) 961-0
(06322) 961-1 156
nfo@kreis-bad-duerkheim.de

www. kreis-bad-duerkheim.de

Postbank Ludwigshafen
(BLZ 545 100 6D
Kto.-Nr. 15940676

Sparkasse Rhein-Haardt
(BLZ 546 51 2 40)
Kto.-Nr. 1 41
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hier: Ausfertigung von Bebauungsplänen
Nach der Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichtes und des Obewerwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz ist
ein Bebauungsplan dann als richtig anzusehen. wenn er nicht ordnungsgemäß ausgefertigt wurde.
Nach der Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz ist es erforderlich,. daß das Ausfertigungsorgan - bei Überein-
stimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes der Normurkunde mit dem Willen des Rechtsetzungsberechtig-
ten sowie die Einhaltung des für die Normgebung gesetzlich vorgeschriebene Verfahrens bezeugt. Aus dieser Zweck-
bestimmung der Ausfertigung folgt. daß der Bürgermeister in dem Zeitraum zwischen dem Abschluß des Normaufstel-
lungsverfahrens (wozu auf das Verfahren gem. $ 1 1 BauGB zählt) lind der Verkündung der Rechtsnom unter Angabe
des entsprechenden Datums die Planurkunde ggf. auch die textlichen Festsetzungen unterzeichnen muß.
Gem. $ 215 Abs. 3 BauGB ist die Möglichkeit eröffnet, Ausfertigungsfehler rückwirkend oder für die Zukunft durch
Neuvornahme der fehlenden Verfahrenshandlung durch das zuständige Organ zu heilen. Zusätzlich ist die Satzung
erneut.gem. $ 12 BauGB i.V.m. $ 24 Abs. 3 GemO ortsüblich bekanntzumachen.
Nach Uberprüfung der Bebauungspläne der Ortsgemeinde Kirchheim wurde festgestellt, daß es verschiedenen Be-
bauungsplansatzungen an einer ordnungsgemäßen Ausfertigung mangelt. Die neu ausgefertigten Pläne werden im
folgenden bekanntgemacht:

1. Nach Neuausfertigung tritt der Bebauungsplan "lM Bögen. Änderungsplan Vlla. Im Killing, Änderungsplan I"
rückwirkend zum 4.1 1 .1 971 ,in Kraft.

+

Nach Neuausfertigung. tritt der Bebauungsplan "lm Bögen
1 2.3.1 970 in Kraft.

Anderungsplan VI, Im Kisling" rückwirkend zurr

Nach Neuausfertigung tritt der Bebauungsplan "lm Bögen"
Anderuriësblan 1.11" rückwirkend zum 1 0.1 1 .1 965

4.

5

Nach Neuausfertigung trettder Bebauungsplan "lm Bögen, Änderungsplan IV
zum 1 8.9.1967 in Kraft

Nach Nëüëiiëfertigung tritt der. Bebauungsplan "lm Bögen"
rückwirkend zum 1 8.12.1 952 in Kraft.

Erweiterungsplan IV' rückwirkend

Jedem kann die :genehmigten Bebauungspläne ab sofort bei der Verbandsgemeindeverwaltunä Grünstadt-Land. Indu-
striegtr. 1 1 , 671 8 Grünstadt. Zimmer 303 während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten.
Mit dieser Bekanntmachung ist auch das Erfordernis einer formgültigen Verkündung der in den Bebauungsplänen auf-
genommenen,örtlichen Bauvorschriften nach der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz erfüllt.
Der räumliche':Geltungsbereich der einzelnen o.g. Bebauungsplänen ist aus der nachstehenden Skizze ersichtlich
wobei die Zahlen in der Skizze identisch mit den o.g. Zahlen (Bezeichnungen Bebauungsplan) sind.

B Hinweis:
Folgende .Hinweise gelten für alle oben bekanntgemachten Be-
bauungspläne:
Nach. $ 44 Abs. 3 S. l und 2. sowie Abs. 4 des BauGB können
für Ejrigrtffe in eine bishe.r zulässige Nutzung durch diesen Be-
bauungsplan. Entschäd gtingsansprüche geltend gemacht wer-
den. wenn die in den $$ 39 bis 42 des BauGB bezeichneten
Vormögensn.achteile eingetreten sind. Ein Entschädigungsan.
spruch erlischt. wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf
dos Kalenderjahres. In dem die Vermögensnachteile eingetreten
?ind, dio Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. '
Nach $ 215 Abs. i des BauGB ist eine Verletzung der in $ 214
Abs. l Nr., l und 2 des BauGB bezeichneten Verfahrens:oder
Fo.rmvorschritten bqi. der Aufstellung dieser Bebauungspläne
ynboachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung schriftlich gegenüber det Gemeindeverwal-
tung geltend gemacht worden ist.
Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich. wenn sie
nicht .i.nnerhalb von 7 Jahren. seit dieser Bekann tmachung
schriftlich .gegenüber dor Ge.meindoverwaltung geltend gemacht
worden.sind. Der.Sachverhalt..der die Verletzung oZler den
Mangel begründen'boll, ist darzulegen. -= .'
Nach $ 24 Äbs. 6 dor homo ftlr Rheinland-Pfalz ist eine Verlet-
zung der Bestimmungen über
.l. Auslchlioßungsgründe (5 22 Abs. l GemO) und

die Einberufung und d e Tagesordnung von' Sitzungen des

unbeachtlich, bonn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öf-
fentlichen Bokgnntmachung der .Satzung. schriftlich unter Bo-
zoichnung .dor Tatsachen,. die eine solch.e Rechtsverletzung be-
gründen können,. gegenüber der Gemeindeverwaltung geltend
gemacht worden ist.
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Der Gemeinderat der Ortsgemeinde : \<1.viX,\le.ttn.

beschloß in seiner Sitzung am ...]11:=;,IO Jt\Z die rückwirkende Inkraftsetzung

des Bebauungsplanes

gem. $ 215 Abs. 3 BauGB zum ,Ä'ß: P:, .A\'S2.

Ausgefertigt. viucMLccfn: /,{.4qq3

-®
Die öffentliche Bekanntmachung der rückwirkenden Inkl'aftsetzung im Amtsblatt der

Verbandsgemeinde Grünstadt-Land am Z17. /?d. g.> wird bestätigt.
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Ortsbürgermeister


